
Bauleitplanung der 

Gemeinde Weimar (Lahn) 
 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 06.18 

„Holleräcker“ 

in der Gemarkung Niederweimar 

 

 

- Begründung zur Satzung- 
 

 
 

 

Planungsbüro Vollhardt  
Am Vogelherd 51, 35043 Marburg 

Telefon: 0 64 21 / 304 989 – 0     Objekt-Nr.:20/452 

    Stand: September 2021 



Inhaltsverzeichnis Seite  II 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1.   Ziel und Zweck der Planung ...................................................................................... 1 

1.1 Veranlassung ....................................................................................................... 1 

1.2 Inhaltliche Änderungen ....................................................................................... 1 

2.   Einfügung in übergeordnete Planungen .................................................................. 7 

2.1 Regionalplan Mittelhessen ................................................................................. 7 

2.2 Flächennutzungsplan .......................................................................................... 7 

3.   Lage des räumlichen Geltungsbereiches und Gebietsgröße .................................. 8 

3.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes ........................................................... 8 

4.    Planfestsetzungen ...................................................................................................... 9 

4.1 Sondergebiet nach § 11 BauNVO ...................................................................... 9 

4.2 Maß der baulichen Nutzung ............................................................................ 10 

4.3 Überbaubare Grundstücksflächen ................................................................... 10 

4.4 Stellplätze ......................................................................................................... 10 

4.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft .......................................................................... 10 

4.7 Verkehrsflächen ................................................................................................ 11 

4.8 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften ........................................... 11 

5.   Erschließung ............................................................................................................ 12 

5.1 Äußere Erschließung ........................................................................................ 12 

5.2 Abschätzung des Verkehrsaufkommens .......................................................... 13 

5.3 ÖPNV .................................................................................................................. 13 

5.4 Fuß- und Radwegeverbindung ......................................................................... 13 

6.   Ver- und Entsorgung, Wasserwirtschaft ................................................................. 13 

6.1 Trinkwasser- und Löschwasserversorgung, Abwasser ................................... 13 

6.2 Strom und Telekommunikation ........................................................................ 14 

6.3 Wasserwirtschaftliche Belange ........................................................................ 15 
  



Inhaltsverzeichnis Seite  III 

 

 

7.   Umweltbelange ........................................................................................................ 16 

7.1 Boden ................................................................................................................ 16 

7.2 Klima und Luft ................................................................................................... 18 

7.3 Hydrologie/ Gewässer ...................................................................................... 18 

7.4 Erholung/ Landschaftsbild ................................................................................ 19 

7.5 Sach- und Kulturgüter ....................................................................................... 19 

7.6 Mensch und Gesundheit ................................................................................... 19 

7.7 Eingriffs-/ Ausgleichsplanung ........................................................................... 19 

8.   Immissionsschutz ................................................................................................... 20 

9.   Bodenordnung ....................................................................................................... 20 

10. Altlasten .................................................................................................................. 21 

11. Kosten ..................................................................................................................... 21 

13. Hinweise und Forderungen der DB ..................................................................... 21 

14. Hinweise des Kampfmittelräumdienstes ............................................................ 23 

 

 



1 
 

 

1. Ziel und Zweck der Planung 

1.1 Veranlassung 

Der Änderungsbereich umfasst das gesamte Areal des derzeitigen Einzelhandels- und 
Discounterstandortes am östlichen Ortsausgang von Niederweimar.  
Für diesen Bereich sind die Bebauungspläne Nr. 06.18 „Holleräcker“ und Nr. 06.14 

„Die Holleräcker“ -1. Änderung-, seit 2020 bzw. 2019 wirksam. 

Planungsziel und Zweck der nunmehr vorgesehenen 1. Änderung des BPL Nr. 06.18 
„Holleräcker“, ist die Zusammenführung der beiden v. g. Bebauungspläne in einen 
gemeinsamen BPL mit einer Gesamtgröße von ca. 1,5 ha. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Weimar (Lahn) hat zu diesem Zweck am 
10.12.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 06.18 „Holleräcker“ 1. Änderung 
beschlossen. 

Die Zusammenlegung beider Pläne soll dazu beitragen, die Beurteilung zukünftiger 
Planungsvorhaben, für alle an einem Planungsprozess Beteiligten, transparenter und 

nachvollziehbarer darstellen zu können und damit zu erleichtern.  

Die beiden vorgenannten Bebauungspläne werden durch die v. g. 1. Änderung ersetzt. 

Die geplante BPL-Änderung deckt sich mit den Darstellungen des FNP und entspricht 
damit dem Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) BauGB. 

Das gesamte Areal ist seitens der Werner Projektentwicklung GmbH, Fulda in Abstim-
mung mit der Gemeinde Weimar und dem Dezernat Regionalplanung des RP Gießen 
neu konzipiert und inhaltlich abgestimmt worden.  

Das Plangebiet wird in zwei Teilbereiche (SO 1 und SO 2) gegliedert. 

Der neue Lebensmittel-Discounter-Standort erhält die Bezeichnung SO 1, mit der 
Zweckbestimmung -großflächiger Einzelhandel-, während der Bereich des ehemaligen 
Altstandortes die Bezeichnung SO 2, mit der Zweckbestimmung -Einzelhandel und 
sonstige Dienstleistungen-, erhält. 

 

1.2 Inhaltliche Änderungen 

Folgende Einrichtungen und planerische Aspekte sind Inhalt der 1. Änderung des BPL: 

 Innerhalb des SO 1 -Gebietes bleiben die Nutzung -Lebensmitteldiscounter- ein-
hergehend mit einer max. zulässigen Verkaufsfläche von 1.265 m², das Maß der 
baulichen Nutzung (GRZ und GFZ, Zahl der Vollgeschosse mit Begrenzung der 
Gebäudehöhe auf max. 9.00 m) sowie die überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baugrenzen), unverändert. 

 Der Zu- und Ausfahrtsbereich zum Gesamtgelände, wurde zwischenzeitlich in Ab-
stimmung mit HM Dillenburg neu geregelt und baulich umgesetzt. Die derzeitige 

Anbindung des Altstandortes an die K 42 wird durch die neue Anbindung, mit 
baulichen Maßnahmen innerhalb der K 42, ersetzt. 

 Zukünftig ist eine gemeinsame Parkplatzbewirtschaftung, der innerhalb des Plan-
gebietes vorgesehenen Einrichtungen, geplant. 
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 Für das SO 2 -Gebiet (Altstandort) wurde der ursprünglich zulässige Lebensmitte-
leinzelhandel bauplanungsrechtlich ausgeschlossen. Insofern wurde der Standort 
konzeptionell neu entwickelt und gestaltet. Das Bestandsgebäude wird zukünftig 
durch einen Neubau ersetzt und mit Einrichtungen, die der örtlichen Grundver-
sorgung dienen, ausgestattet. 

 Ausschließlich zugelassen werden ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche 

(VK) von max. 670 m², ein Getränkemarkt mit einer VK von max. 565 m² sowie 
ein Cafe/Bäckerei mit einer Nutzfläche von 200 m² und Bankfilialen oder Büroflä-
chen für sonstige Dienstleister mit einer Gesamtnutzfläche von max. 500 m².  
Diese Nutzungsarten entsprechen den bereits getroffenen Festsetzungen der 
1. Änd. des BPL „Die Holleräcker“.  
Flächenmäßig sind die Einrichtungen nicht innerhalb des vorhandenen Gebäudes 
unterzubringen, so dass die aktuelle Konzeption eine Erweiterung der bisher 
festgesetzten Baugrenzen erfordert. Die bauliche Entwicklung ist parallel zur 
Bahnlinie auf bereits befestigten Grundstücksflächen geplant.  

 Durch das Plangebiet verläuft ein Abwasserkanal (Parzelle 127/1) dessen Be-
stand durch ein Geh- Fahr- und Leitungsrecht im wirksamen BPL zu Gunsten des 
Abwasserverbandes und der Gemeinde Weimar gesichert ist. Dieses Recht muss 
auch weiterhin gewährleistet bleiben. Sollte die Trasse zukünftig überbaut wer-
den, sind entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Aktuell ist keine Über-
bauung der Trasse vorgesehen.  

 Die bisher geltende Nutzungsschablone des Altstandortes (SO 2-Gebiet) wird an 
die Nutzungsschablone des SO 1-Gebietes angepasst. 

Dabei wird die GFZ von bisher 1,2 auf 0,8 reduziert, die offene Bauweise (o) 
durch eine abweichende Bauweise (a) mit einer Gebäudelänge von max. 95.00 m 
ersetzt, die Traufhöhe (TH 6,00 m) durch eine max. Gebäudehöhe (GH 9,00 m) 
geregelt und die Dachneigung (DN) von bisher 18° - 45° auf 0 - 36° geändert 
um u. a. die Zulässigkeit von begrünten Flachdächern zu ermöglichen. 

 

Die 1. Änderung des BPL Nr. 06.18 „Holleräcker“ ersetzt nach Wirksamkeit, die bisher 
geltenden Bebauungspläne Nr. 06.14 „Die Holleräcker“ -1. Änd.- sowie den BPL Nr. 
06.18 „Holleräcker“.  

Das erforderliche Bauleitplanverfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt. die Pla-
nung ist aus dem FNP entwickelt. 

Wesentliche bauliche Anlagen des Gesamtvorhabens sind bereits auf der Grundlage 
der wirksamen Bebauungspläne bauordnungsrechtlich genehmigt und umgesetzt (s. 
nf. Abb. und Fotodokumentation). 
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Abb. 1: Entwicklungsplanung des Areals „Holleräcker“ (Werner Projektentwicklung GmbH, Fulda) 
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Neues Gebäude des Lebensmittel-Discounters (Ansicht von der K 42) 

 

 
Stellplatzflächen und Farbgebung des neuen Marktes (Ansicht vom Parkplatz) 

 

 
Neuer Zu- und Ausfahrtsbereich mit angelegtem Bürgersteig in die Ortslage 

Im Hintergrund der ursprüngliche Discounter 
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Abb. 2: Bisher wirksame Fassung der 1. Änd. des BPL Nr. 06.14 „Die Holleräcker“ 

 

 
Abb. 3: Bisher wirksame Fassung des BPL Nr. 06.18 „Holleräcker“ in Niederweimar 
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Verfahrensdurchführung nach § 13a BauGB 

Für Bebauungspläne die der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innen-
entwicklung dienen, kann das Bauleitplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB angewendet werden. 

Die allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen des § 13a BauGB sind insofern gege-
ben, wenn es sich um eine Maßnahme innerhalb eines bereits planungsrechtlich vor-

bereiteten Plangebietes handelt, das Vorhaben eine Grundfläche von 20.000 m² nicht 
überschreitet und die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG nicht besteht. Zudem dient das Planungsvorhaben der infrastrukturel-
len Stärkung der Kerngemeinde. Die Sondergebietsfläche umfasst ein Areal von rd. 
1,3 ha zzgl. einer Teilfläche der K 42. Die städtebauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebietes wird durch das Planungsvorhaben nicht beeinträchtigt, nach überschlägiger 
Prüfung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen durch den Bebauungsplan zu 
erwarten. Die Anwendungsvoraussetzungen zur Verfahrensdurchführung nach § 13a 
BauGB sind damit gegeben. Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung 

nach § 2 (4) BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 
3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der Durchführung eines Monitorings nach § 4c BauGB abgesehen. 

Natura-2000 Gebiete sind in der näheren Planumgebung nicht vorhanden. 

Auf Grund der getroffenen Festsetzungen können von der Planung keine schweren 
Unfälle im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgehen. Auch sind im Um-
feld des Plangebietes keine Störfallbetriebe vorhanden. 

Gemäß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen 

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB die öffentliche Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange wird nach § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 
3 BauGB durchgeführt. 
 
1.2 Verfahrensverlauf 

Aufstellungsbeschluss nach § 2 (1) BauGB 
Der Einleitungs- bzw. Aufstellungsbeschluss wurde am 10.12.2020 von der Gemein-
devertretung gefasst. 

Verfahren nach § 4 (2) BauGB (Beteiligung der Behörden) und Verfahren nach § 3 (2) 
BauGB (Öffentliche Auslegung): 
Die beiden Verfahrensschritte werden parallel in der Zeit vom 05.07.2021 bis ein-

schließlich 06.08.2021 durchgeführt. Die Bekanntmachung erfolgte am 24.06.2021. 
Wichtige Gründe, die eine Verlängerung der Auslegungszeit erfordern, liegen nicht 
vor.  

Satzungsbeschluss: 
Der Satzungsbeschluss wurde am ……….2021 von der Gemeindevertretung gefasst. 

Inkraftsetzung: 
Der Bebauungsplan wird durch die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses wirk-
sam.  
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2. Einfügung in übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplan Mittelhessen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes stellt im Regionalplan Mittelhessen 2010 
folgende Festlegungen dar:  

 Siedlungsgebiet Bestand 

 Vorbehaltsgebiet für den besondere Klimafunktion 
 
Im Rahmen der zwischenzeitlich wirksamen Bebauungspläne, sind die Inhalte der Pla-
nung raumordnerisch abgestimmt worden, so dass die Nutzungseinrichtungen der 
1. Änderung des BPL „Holleräcker“ den Zielen der Raumordnung nicht entgegenste-
hen. 
 

 
Abb. 4: Ausschnitt des RPM 2010 

 
Abb. 5: Ausschnitt des wirksamen FNP 

 
 

2.2 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Weimar ist der Planbereich als 
Sonderbaufläche (S) und Sonderbaubaufläche für den Einzelhandel (SE) dargestellt. 
Im Zuge der BPL-Verfahren wurden die Darstellungen des FNP bereits konkretisiert, so 
dass die aktuelle BPL-Änderung dem Entwicklungsgebot nach § 8 (2) BauGB ent-
spricht. 
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3. Lage des räumlichen Geltungsbereiches und Gebietsgröße 

3.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Niederweimar, am nördlichen Ortsrand der 
Ortslage und umfasst eine Größe von ca. 1,5 ha.  

Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst nach dem aktuellen Stand des Liegen-
schaftskatasters in der Flur 5 die Parzellen, 127/1, 80/1 und 123/13 sowie in der 

Flur 6 die Parzellen 219/8, 219/7, 214/14, 214/15 tlw. und einen Teilfläche der Her-
borner Straße (K 42).  
Der Geltungsbereich wird im Südosten von der Bahntrasse der Main-Weser-Bahn, im 
Nordosten von der Wegeparzelle 218, im Nordwesten von der K 42 mit angrenzendem 
Radweg und im Südwesten von der Grundstücksparzelle 152/80, begrenzt. 

 
Abbildung 6: Lage im Ort (Google earth Luftbild 2018) 

 
 
3.2 Flächengrößen und -verteilung 

Die Größe des Geltungsbereiches gliedert sich in nachfolgende Einzelflächen bzw. Nut-
zungen auf: 

Sondergebiet 1 (SO1)   5.850 m² 

Sondergebiet 2 (SO2)   7.250 m² 

Straßenflächen 1.620 m² 

Gesamt 14.720 m² 
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4.  Planfestsetzungen 

4.1 Sondergebiet nach § 11 BauNVO 

Das Plangebiet wird, gem. den bereits wirksamen BPL, als Sonstiges Sondergebiet 
nach § 11 BauNVO festgesetzt. 
Nachfolgende Zweckbestimmungen, Nutzungen und maximale Flächengrößen sind 
innerhalb des SO-Gebietes zulässig: 

Im Sondergebiet SO1 (großflächiger Einzelhandel) ist ausschließlich ein Lebensmittel-
discountermarkt mit max. 1.265 m² Verkaufsfläche und max. 1.730 m² Nutzfläche 
zulässig. 

Im Sondergebiet SO2 (Einzelhandel, Cafe/Bäcker und Büroflächen für sonstige Dienst-
leister) sind folgende Nutzungen mit maximalen Verkaufs- und maximalen Nutzflächen 
zulässig: 
1. Drogeriemarkt: 670 m² Verkaufsfläche - 900 m² Nutzfläche 
2. Getränkemarkt: 565 m² Verkaufsfläche - 700 m² Nutzfläche 
3. Café / Bäcker: 200 m² Nutzfläche 

4. Bankfilialen oder Büroflächen für sonstige Dienstleister mit insgesamt 500 m² 
Nutzfläche 

 

Abb. 7: Planzeichnung der 1. Änderung des BPL „Holleräcker“ in Niederweimar 
































